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Wien, am 15. April 2015 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Ing. Dietrich, Kolleginnen und Kollegen haben am 

19. März 2015 unter der Zahl 4292/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Ausgegliederte Einrichtungen des Bundes“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Es darf auf die Bestimmungen des § 31 Absatz 2 Gehaltsgesetz 1956 verwiesen werden.  

 
Zu Frage 2: 
Im Jahr 2014 wurden den Sektionschefs meines Ministeriums Belohnungen in der Gesamt- 

höhe von € 640,- zur Auszahlung gebracht.  

 
Zu Frage 3: 
Da Sektionschefinnen und Sektionschefs Bedienstete des Bundes sind, gelten für diese die 

Haftungsbestimmungen für Bundesbedienstete: Im Fall einer schuldhaften Schadens- 

verursachung im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung durch Bundesbedienstete haften 

diese, so wie in der Privatwirtschaft, nach den Bestimmungen des ABGB mit der Haftungs- 

minderung nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. Bei Schadenszufügung im Rahmen der 
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Hoheitsverwaltung durch Bundesbedienstete haften diese nach § 3 Amtshaftungsgesetz und 

nach § 1 Organhaftungsgesetz. 

 
Zu Frage 4: 
In den letzten zwei Jahren ist durch die angesprochenen Bediensteten in meinem 

Ministerium kein Schaden verursacht worden, der eine Anwendung von Haftungs- 

bestimmungen erfordert hätte.  

 
Zu den Fragen 5 bis 25: 
Es gibt keine dem Bundesministerium für Inneres zuzurechnenden ausgegliederten 

Einrichtungen.   

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner   
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